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Bericht tiber die Konferenz der Kapitelsabgeordneten

Mittwoch, den 29. Januar 1958, 14.15 Uhr
Walcheturm, Ziirich

Anwesend

1. Vertreter des Erziehungsrates: Direktor G. Lehner;

Dr. V. Vigeli, Zirich, Synodalprisident,
Prof. Dr. K. Huber, Meilen, Vizepriisident,
Andreas Walser, Ziirich, Aktuar;

2. der Synodalvorstand:

3. die Kapitelsabgeordneten:

Affoltern:
Bilach:
Dielsdorf:
Hinwil:
Horgen:
Meilen:
Pfaffikon:
Uster:
Winterthur
Nord u. Sud:
Zirich 1:
Zirich 1T1:
Ziirich TI1:
Zirich IV:
Ziuirich V:

0. Jack, Bonstetten
M. Diener, Freienstein
H. Ott, Riimlang

A. Matthieu, Kempten
F. Stutz, Widenswil
A. Liissi, Minnedorf
K. Stern, Bauma

H. Frei Diibendorf

W. Zellweger, Winterthur
H. Wojeik, Ziirich

A. Engler, Ziirich

H. Kiser, Ziirich

W. Wolft, Ziirich

E. Schmutz, Ziirich

4. der Prisident der Expertenkommission fiir den Buchfiihrungsunterricht
an der Sekundarschule: E. Grimm, Winterthur;
5. nicht vertreten: Kapitel Andelfingen.

Geschdft

Buchfihrungsunterricht an der Sekundarschule
Beratung des definitiven Gutachtens zuhanden des Erziehungsrates

Verhandlungen

la. Der Synodalprisident Dr. Viktor Vogeli begrii3t den Vertreter des
Erziehungsrates, die Kapitelsabgeordneten und den Prisidenten der Exper-
tenkommission. Er umrei3t die Aufgabe der Konferenz. Diese ist in § 26 des
Reglementes fiir die Schulkapitel und die Schulsynode verankert; sie hat die
von den Kapiteln abgegebenen Gutachten zu bereinigen. Dabei sind die Ab-
geordneten «an keinerlei Instruktionen gebundeny.

Dieser Passus ist so zu interpretieren: Die Abgeordneten haben in erster
Linie die Antrdge ihrer Kapitel zu vertreten. Es steht aber in ihrer Kompe-
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tenz, zur Erlangung eines eindeutigen Antrages zuhanden des Erziehungs-
rates, die notwendigen Konzessionen zu machen.

b. Hauptgegenstand der Beratung sind die Bestimmungen des Lehr-
plans der Volksschule vom 15, Februar 1905 in bezug auf den Buchfiihrungs-
unterricht an der Sekundarschule.

Sie lauten im Abschnitt Rechnen:

1. Klasse: Einfiihrung in die Rechnungsstellung;

2. Klasse: Einfiihrung in die Buchfiihrung;

3. Klasse: Einfache Buchfiihrung, Einfiihrung in den Kontokorrent.

Die Abgeordnetenkonferenz hat zuhanden des Erziechungsrates zu ent-
scheiden, ob die Buchfiihrung im Lehrplan gestrichen werden soll.

Der Prisident erinnert in einem kurzen Riickblick an die Vorgeschichte
der Begutachtung.

2. Prof. Dr. K. Huber beleuchtet in seinem Referat die Begutachtung
durch die 16 Kapitel.

a. Antrag auf Verschiebung: drei Kapitel, Uster, Pfiffikon, Meilen.

Da dieser Antrag dem bindenden Auftrag des Erziehungsrates wider-
spricht, kann auf ihn nicht weiter eingetreten werden. Die unter den folgen-
den Titeln erwihnten Antriige der Kapitel Pfiffikon und Meilen sind von
diesen als Eventualantriige eingereicht worden; vom Kapitel Uster liegt kein
FKventualantrag vor.

b. Die Abschaffung des Faches «Buchfithrung» im Lehrplan wird von
neun Kapiteln beantragt: 4 ffoltern, Horgen, Dielsdorf, Hinwil, Ziirich I—V .

Die Kapitel Hinwil und Ziirich halten jedoch daran fest, daBl dem ein-
zelnen Lehrer die Freiheit gelassen werden sollte, einzelne Fragen des Buch-
fiihrungsunterrichtes im Rahmen cines der iibrigen Stundenplanficher zu
crteilen.

Das Kapitel Andelfingen mochte den Buchfiithrungsunterricht auf die
2. Sekundarklasse beschrinken.

c. Ein gemeindeweises Fakultativum (wobei jedoch alle Lehrer und
Schiiler der betreffenden Gemeinde zum Fach Buchfithrung verpflichtet
wiren) wird vom Kapitel Meilen verlangt. '

d. Sechs Kapitel (wobei das von Meilen geforderte Gemeindefakultativum
hier nochmals mitgezihlt wird) wiinschen die Beibehaltung des Buchfiih-
rungsunterrichtes, wenn auch in meist stark reduziertem Umfang. Das Kapi-
tel Biilach dullert sich nicht iiber den Umfang des zu vermittelnden Stoffes.

Die iibrigen Kapitel (Meilen, Pfiffikon, Andelfingen, Winterthur-Siid
und -Nord) wiinschen mit verschiedenen Formulierungen «die Rechnungs-
fiihrung in Anlehnung an die Gegebenheiten des tidglichen Lebens und die
Fiihrung eines Postcheckkontosy (Meilen), « Verwaltung eigener und fremder
Gelder, Fiithrung eines Kassabuches, Kenntnis, Ausfertigung und ordnungs-
gemifBe Ablage von Formularen und Buchhaltungsbelegen» (Winterthur).

Weitergehende Antrige (Beibehaltung der einfachen Buchfiihrung, Ein-
fiihrung der doppelten Buchfithrung in der 3. Kl. Sekundarschule) stellt nur
das Kapitel Pfdffikon.

e. Vereinzelte Antrdge: Die Kapitel Winterthur und Meilen wiinschen die
Schaffung eines neuen Lehrmittels.
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Die Kapitel Meilen und Pfiffikon betonen die Notwendigkeit der fach-
lichen Weiterbildung von Lehrern, welehe Buchfiihrungsunterricht erteilen.

Winterthur wiinscht Beibehaltung des Bucehfiihrungsunterrichtes, jedoch
ohne die Ausstellung einer Zeugnisnote. Ebenso wiinscht Winterthur eine
sinngemife Anpassung des AnschluBprogrammes der hoheren Schulen.

3. Aussprache: Nach einer kurzen Geschiiftsordnungsdebatte wird mate-
riell auf das Geschift eingetreten.

Liissi (Meilen): Das Kapitel Meilen wiinscht Buchfiihrung nicht als
fakultatives Fach. Sie soll keine besondere Stunde im Stundenplan erhalten,
sondern wie bisher im Rechnen und Schreiben erteilt werden. Einzelne
Gemeinden legen Wert darauf, dal dieser Stoff weiterhin in der Schule
behandelt wird. Die Versammlung stimmte diesem Antrag ohne Begeisterung
zu. Sie nahm in erster Linie Riicksicht auf die Wiinsche der Sekundarlehrer.

Kiser (Ziirich): Die Gelegenheit zum Stoffabbau soll ergriffen werden.
Hingegen will man nicht einfach streichen, sondern dem Lehrer, der gerne
im Rechen- oder Schreibunterricht Buchfiihrung erteilen will, diese Freiheit
gewiihren. Besonders in der 3. Sekundarklasse ist ein neuer Stoff, der in das
zukiinftige Berufsleben hinausweist, willkommen. Wenn das Fach aber im
Lehrplan nicht mehr aufgefiihrt wird, konnen, besonders in der Stadt, kaum
mehr Lehrmittel und Hefte verlangt werden. Ist im Lehrplan nicht auch der
Stoff aufzunehmen, der unverbindlich erteilt werden kann?

Prof. Huber; Der Synodalvorstand geht mit den Erwigungen des Vor-
redners einig. Die Handlungsfreiheit des Lehrers soll nicht zu stark ein-
geschrinkt werden. Der Synodalvorstand beantragt Streichung des Buch-
fiihrungsunterrichts im Lehrplan. Der Lehrer soll aber die Freiheit haben,
cinzelne Probleme der Buchfithrung im Rechenunterricht zu behandeln. Ent-
sprechende Aufgaben gehoren in den fakultativen Teil des Rechenbuches.

Engler (Ziirich): Ziirich, I1. Abteilung, ist fiir Streichung, moéchte aber
dem Lehrer, der bisher Buchfithrung erteilte, diese Moglichkeit belassen. Es
sind vor allem jiingere Kollegen, die auf diesen Stoff verzichten mochten.

Diener (Biilach): Auch das Kapitel Biilach miochte den Kollegen, die
Wert auf diesen Unterricht legen, die Freiheit gewihren, ithn zu erteilen.

Zellweger (Winterthur): Winterthur hat die Bezeichnung «Buchfithrung»
gestrichen und durch «Rechnungsfithrungy» ersetzt. Der Stoff soll im Rechnen
oder Schreiben vermittelt werden. Es wird nicht ein besonderes Fach ver-
langt. Daher soll aber auch keine besondere Note gegeben werden.

Stern (Pfiffikon): Das Kapitel Pféffikon sprach sich zum Geschift nicht
aus. Es iibernahm den Antrag der einstimmigen Stufenkonferenz. Es ist
klar, dal3 in der Sekundarschule der Stoff nicht erschopfend behandelt wer-
den kann. Im Vordergrund steht das formale Ziel: Ordnung, Sauberkeit.
Wir sind fiir Stoffabbau. Dies kann aber nur bei einer allgemeinen Lehrplan-
revision geschehen. Buchfiihrung konnte als fakultatives Fach erteilt werden.
Das Kapitel Pfiffikon kann sich mit dem Antrag des Synodalvorstandes
einverstanden erkldren. Wir sind ebenfalls fiir den Verzicht auf eine Note.
Aufgaben sind in geeigneter und noch abzuklirender Form bereitzustellen.
Der Entscheid des Kapitels Pféffikon hat nur vorldufigen Charakter. Die
Frage ist damit nicht definitiv gelost.
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Dr. V. Vogeli: Es ist selbstverstindlich, da3 bei der Besprechung eines
neuen Lehrplanes der Sekundarschule die Frage des Buchfiihrungsunterrich-
tes erneut abgeklirt werden kann. Der heutige Entsecheid prijudiziert die
spitere Stellungnahme nicht. Ein Vorentscheid ist aber notig, da bis zur
Behandlung eines neuen Lehrplanes der Sekundarschule geraume Zeit ver-
streichen wird. Die Mittelschulen wiinschen heute einen klaren Fntscheid,
ob der Unterricht erteilt wird oder nicht. Buchfithrung als fakultatives Fach
steht nicht zur Diskussion, da ein entsprechender Antrag von keinem Kapitel
gestellt wurde.

Kiiser (Ziirich): Der Erziehungsrat soll ersucht werden, geeignete Lehr-
mittel unter die empfohlenen Lehrmittel aufzunehmen.

Fventualabstimmung: Mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme wird be-
schlossen: Lehrmittel und Uebungshefte sollen weiterhin zur Verfiigung
eestellt werden.

Dr. V. Vigeli: Als weiterer Punkt ist 2u entscheiden, ob die Buchfiihrung
im Lehrplan zu belassen oder zu streichen ist.

Kiser (Ziirich): Unter den Vorbemerkungen zum Rechenlehrplan ist
festzuhalten, da3 Rechnungsfithrung unverbindlich erteilt werden kann.

Prof. Huber: Man sollte die Angelegenheit nicht zu stark verklausulieren.
Es geht um das prinzipielle Problem: Soll der Unterricht im Lehrplan
erwahnt werden oder nicht?

Schmutz (Ziirich): Es stellt sich die Frage, ob man tiberhaupt eine wirk-
liche Sicherung im Lehrplan einbauen kann.

Prof. Huber: Es gibt Stoffe, die der Lehrer, je nach seinen Interessen,
erteilen kann oder nicht. Eine gesetzliche Sicherung ist nicht moglich. Eine
gewisse Freiheit zur Behandlung dieses Stoffes soll bestehen, aber keine Ver-
bindlichkeit.

Wolff (Ziirich): Es wire ein Novum, wenn etwas im Lehrplan auf-
genommen wiirde, das nicht verbindlich wére. Die Mehrzahl der Kapitel
wiinscht Streichung. Der Entscheid ist nicht endgiiltig. Die Frage steht
frither oder spiter wieder zur Diskussion.

Hauptabstimmung: Mit 12 Stimmen und 1 Gegenstimme wird beschlossen :
Buchfiihrung st im Lehrplan zu streichen.

Dr. V. Vigeli: Die Forderung der Kapitel Meilen und Pféffikon nach
fachlicher Weiterbildung fillt mit dem Hauptentscheid dahin. Winterthur
wiinscht eine sinngemifle Anpassung des AnschluBprogrammes der hoheren
Schulen.

Wolff (Ziirich) beantragt den Zusatz: Die Kapitel verzichten auf den
Buchfiihrungsunterricht auf die bestimmte Zusage hin, daf3 die Mittelschulen
1hn nicht mehr voraussetzen.

Dr. V. Vogeli: Das AnschluBprogramm der Mittelschulen mul3 sich nach
der nenen Situation richten.

Wojeik (Ziirich): Im Expertenbericht wird festgestellt, dal die Mittel-
schulen diesen Unterricht nicht verlangen.

Grimm (Winterthur) ist gleicher Ansicht wie der Vorredner.

Prof. Huber erkundigt sich, wie die AnschluBschulen iiber den Entscheid
der Kapitel orientiert werden.
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ER Lehner: Der Antrag der Abgeordnetenkonferenz geht an den Lirzie-
hungsrat. Dieser wird endgiiltie entscheiden. Es ist zu beachten, daB die
Tochterhandelsschule Ziirich sowie die Landwirtschaftliche Schule Meilen
auf den Buchfithrungsunterricht auf der Sekundarschulstufe nicht verzichten
wollen. Die Mittelschulen werden durch den Krziehungsrat orientiert. Der
Frziehungsrat wird iiber den Auftrag, geeignete Lehrmittel zu schaffen, nicht
erfreut sein.

Dr. V. Viogeli: Der Erziehungsrat erhilt keine neue Aufgabe. Geeignete
Lehrmittel stehen zur Verfiigung.

Prof. Huber: Die Tochterhandelsschule will auf den Buchfithrungs-
unterricht nicht verzichten. Sie setzt ihn aber heute schon nicht voraus.

4. Varia:

Dr. V. Vogeli stellt zu einigen vom Kapitel Meilen aufgeworfenen Fragen
bei Begutachtungen fest:

a. Der Synodalvorstand hat von der Sekundarlehrerkonferenz Leine
Thesen zum vorliegenden Geschaft erhalten.

b. Fragen erfilllen eine dhnliche Aufgabe wie Thesen.

¢. Wenn Thesen vorgelegt werden, finden in den Kapiteln in der Regel
keine Aussprachen mehr statt; die Kapitel laufen Gefahr, den Charakter von
Parlamenten zu verlieren.

d. Die Fragen miissen auf den Einladungen vermerkt sein.

e. Der Verlauf der heutigen Konferenz bestitigt die Notwendigkeit der
Abgeordnetenkonferenz gemial} § 26.

Liissi (Meilen): Es sind vor allem #ltere Kollegen, die beanstanden, ohne
Thesen wiirden die Verhandlungen erschwert.

Engler (Ziirich): Die Fiihrung der Geschifte ohne Thesen ist schwieriger.
Aber die Verhandlungen verlaufen interessanter, wenn Fragen zu beantwor-
ten sind. KEs ist aber unbedingt notwendig, dal der Kapitelsprasident mit
der Materie besser vertraut ist. Er sollte an der Referentenkonferenz teil-
nehmen konnen.

Dr. V. Vigeli: Der Synodalvorstand ist froh um diese Anregung. Nach
seiner Ansicht sollten die Prisidenten ebenfalls zu den Referentenkonferen-
zen eingeladen werden.

Stern (Pfiffikon) sehligt vor, dem Krziehungsrat einen entsprechenden
Antrag einzureichen.

Abstimmaung: Mit 13 Stimmen ohne Gegenstimme wird folgender Antrag
zuhanden des Erzichungsrates gutgeheilBen: Zu den Referentenkonferenzen
sind die Kapitelsreferenten sowie die Kapitelsprisidenten einzuladen.

Wolff (Ziirich) dankt dem zuriickgetretenen Synodalprisidenten E. Grimm
im Namen der Kapitelspriasidenten fiir seine gut vorbereitete, straffe und
doech menschliche Gesehaftsfiihrung.

SchluB der Sitzung: 17.00 Uhr.

Ziirich, den 5. Februar 1958. ‘
Fiir die Richtigkeit:

Der Prisident: gez. V. Vigel:
Der Aktuar: gez. A. Walser



	Bericht über die Konferenz der Kapitelsabgeordneten

